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Zum 1. 1. 2010 wurde die Umsatzsteuer auf �bernach-
tungsleistungen von 19 % auf 7 % gesenkt. Die Neurege-
lung wirft nicht nur umsatzsteuerliche Fragen auf, sondern 
hat auch lohnsteuerliche Folgen beim Ersatz von Reisekos-
ten durch den Arbeitgeber. 

I. Umsatzsteuerermäßigung
1. Inkrafttreten der Neuregelung
Die Neuregelung gilt zwar vom 1. 1. 2010 an, erfasst aber 
auch �bernachtungen vor diesem Zeitpunkt, wenn der 
Aufenthalt nach dem 31. 12. 2009 endete. 

2. Kurzfristige Vermietung
Der erm��igte Umsatzsteuersatz gilt f�r die Vermietung 
von Wohn- und Schlafr�umen sowie von Campingfl�chen, 
die maximal sechs Monate andauert. In Ausnahmef�llen 
kann auch eine etwas l�ngere Dauer in Frage kommen. 
Entscheidend ist das Bereithalten der R�ume zur kurzfristi-
gen Vermietung, also die Absicht des Unternehmers, die 
R�ume nicht auf Dauer und damit nicht f�r einen dauern-
den Aufenthalt zur Verf�gung zu stellen. 
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3. Beg�nstigte Leistungen
Die Umsatzsteuererm��igung bei der Vermietung von 
Wohn- und Schlafr�umen erfasst klassische �bernach-
tungen in Hotels, Pensionen, Fremdenzimmern und 
Ferienwohnungen oder vergleichbaren Einrichtungen, wie 
z. B. Jugendherbergen. Die Erm��igung gilt auch f�r die 
Unterbringung von Begleitpersonen in Krankenh�usern, 
wobei hier zu pr�fen ist, ob diese nicht sogar umsatzsteuer-
frei ist: Letzteres ist der Fall, wenn die Unterbringung der 
Begleitperson therapeutischen Zwecken dient.

Die Umsatzsteuererm��igung umfasst dar�ber hinaus die 
folgenden Leistungen, die typischerweise bei einer �ber-
nachtung anfallen; dies gilt selbst dann, wenn hierf�r ein 
gesondertes Entgelt zu entrichten ist:

 �berlassung der Zimmereinrichtung wie z. B. TV, Safe, 
Radio oder Telefon,

 �berlassung von Bettw�sche, Handt�chern und Bade-
m�nteln,

 Reinigung, z. B. Endreinigung einer Ferienwohnung,
 Weckdienst,
 Bereitstellung von K�rperpflegeutensilien, Schuhputz-

und N�hzeug (inkl. Schuhputzautomaten),
 zus�tzliche Unterbringung von Tieren im Zimmer.

Hinweis Ihres Steuerberaters:

Die Eintrittsgeb�hren f�r ein Hotel-Schwimmbad oder 
auch f�r die Verabreichung von Heilb�dern unterliegen 
bereits nach der bisherigen Rechtslage dem erm��igten 
Umsatzsteuersatz von 7 %.

Im Rahmen der kurzfristigen Vermietung von Camping-
fl�chen ist nicht nur die Vermietung von Zeltpl�tzen und 
Fl�chen zum Abstellen von Wohnwagen bzw. Wohnmobi-
len beg�nstigt, sondern auch von ortsfesten Caravans bzw. 
Wohnanh�ngern sowie die Lieferung von Strom. Bei der 
Umsatzsteuererm��igung von 7 % bleibt es auch dann, 
wenn auf dem Zeltplatz der Pkw abgestellt werden kann, 
mit dem das Zelt transportiert bzw. der Wohnwagen gezo-
gen wurde.

4. Nicht beg�nstigte Leistungen
Der volle Umsatzsteuersatz von 19 % gilt 

 zum einen f�r Leistungen, die keine Beherbergungsleis-
tungen sind, und 

 zum anderen f�r Leistungen, die zwar im Zusammen-
hang mit einem Hotelaufenthalt stehen, jedoch nicht 
unmittelbar der Vermietung (des Zimmers) dienen. 

4.1. Keine Beherbergungsleistungen
Keine Beherbergungsleistungen – und daher mit 19 % 
Umsatzsteuer zu besteuern – sind insbesondere die

 �berlassung von Konferenzr�umen,
 Vermietung von Wohnmobilen, Wohnwagen oder Haus-

booten,
 Bef�rderung in Schlafwagen der Bahn oder die Unter-

bringung in Schiffskabinen,
 Vermittlung von Beherbergungsleistungen,
 Ums�tze von Tierpensionen oder 
 Selbstnutzung der eigenen Ferienwohnung, die �blicher-

weise vermietet wird; hier ist eine sog. Wertabgabe 
(Eigenverbrauch) mit 19 % zu versteuern. 

Hinweis Ihres Steuerberaters:

Stornogeb�hren sind nicht umsatzsteuerbar, weil es sich 
um Schadensersatz handelt.

4.2. Nicht unmittelbar der Vermietung 
dienende Leistungen

Ebenfalls mit 19 % zu besteuern sind Ums�tze, die zwar im 
Zusammenhang mit einem Hotelaufenthalt stehen, aber 
nicht unmittelbar der �bernachtung dienen. Dies gilt selbst 
dann, wenn diese Leistungen im �bernachtungspreis 
enthalten sind. Insoweit besteht also ein Aufteilungsgebot, 
so dass das einheitliche Entgelt aufgeteilt werden muss, 
und zwar in ein Entgelt, das

 dem erm��igten Umsatzsteuersatz von 7 % unterliegt, 
und ein solches, das

 mit 19 % besteuert wird. 

Zu den mit 19 % zu besteuernden Leistungen geh�ren 
insbesondere

 Telefon- und Internetgeb�hren, 
 Geb�hren f�r das Pay-TV,
 Wellness-Leistungen (ausgenommen Schwimmb�der 

oder Heilb�der),
 Transport von Geb�ck oder Personen au�erhalb des 

Hotels (z. B. zum Bahnhof), 
 Ausfl�ge, 
 �berlassung von Sportger�ten und Sportanlagen (z. B. 

Golf-Fees),
 Reinigung und B�geln von Kleidung,
 Getr�nkeversorgung aus der Minibar,
 Schuhputzservice,
 Verpflegungsleistungen (streitig: vgl. hierzu die Erl�ute-

rungen in Kap. I. 4.3.).
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Hinweis Ihres Steuerberaters:

Bisherige Sonderregelungen bleiben unber�hrt, wenn 
das Hotel z. B. 

 Theater-, Konzert- oder Museumskarten verkauft: Dies 
ist entweder umsatzsteuerfrei, wenn es sich um Ein-
richtungen des Bundes, der L�nder oder Gemeinden 
handelt, oder es gilt ein Umsatzsteuersatz von 7 %.

 Tickets f�r den �ffentlichen Nahverkehr innerhalb einer 
Gemeinde oder bei einer Bef�rderungsstrecke von 
nicht mehr als 50 Kilometer verkauft: Hier greift der er-
m��igte Umsatzsteuersatz von 7 %. 

4.3. Verpflegungsleistungen
Nach Ansicht des Gesetzgebers und insbesondere des 
Fiskus sollen insbesondere auch Verpflegungsleistungen 
dem vollen Umsatzsteuersatz unterliegen, also Fr�hst�ck, 
Halb- oder Vollpension oder „All-Inclusive“. Damit w�re ein 
typischer Pauschalpreis f�r eine Hotel�bernachtung mit 
Fr�hst�ck aufzuteilen 

 in die �bernachtungsleistung (7 %) und 
 das Fr�hst�ck (19 %). 

5. Rechnung
Bei Leistungen an Unternehmer (z. B. Gesch�ftsreisende) 
ist der Hotelier verpflichtet, eine Rechnung innerhalb von 
sechs Monaten zu erstellen. 

Bei Rechnungen an Unternehmer muss an sich jede ein-
zelne Leistung mit dem f�r sie jeweils geltenden Umsatz-
steuersatz gesondert ausgewiesen werden; erforderlich 
sind also Angaben zum Entgelt und jeweiligen Steuersatz 
sowie jeweiligen Umsatzsteuerbetrag. Der Fiskus l�sst aber 
Vereinfachungen bei Pauschalangeboten bzw. Inklusivprei-
sen zu.

Die folgenden Leistungen, die dem vollen Umsatzsteuer-
satz von 19 % unterliegen und im Pauschalpreis enthalten 
sind, k�nnen in der Rechnung in einem Sammelposten 
zusammengefasst werden, der z. B. als „Business-
Package“ oder „Service-Pauschale“ bezeichnet werden 
kann: 
 Fr�hst�ck,
 Internet-, Telefon- sowie Telefaxkosten,
 Reinigung von Kleidung oder Schuhen sowie B�geln,
 Transfer von Personen und Transport des Gep�cks 

au�erhalb des Hotels,
 �berlassung von Fitnessger�ten, 
 Parkgeb�hren.

Der auf diese Leistungen entfallende Anteil kann mit 20 % 
des Pauschalpreises angesetzt werden und wird dann mit 
19 % besteuert; aus dem Anteil von 20 % m�ssen also 
19 % Umsatzsteuer herausgerechnet und ausgewiesen 
werden. In diesen Sammelposten d�rfen aber weder Ver-
pflegungsleistungen wie Voll- oder Halbpension bzw. Mini-
bar noch Wellness-Leistungen oder Pay-TV-Geb�hren 
aufgenommen werden. 

Hinweis Ihres Steuerberaters:

Die Vereinfachungsregelung kann insbesondere vorteil-
haft sein, wenn es sich bei dem Hotelgast um einen Ar-
beitnehmer handelt, dessen Reisekosten steuerfrei ers-
tattet werden sollen. Zudem erspart sie eine Einzelauf-
schl�sselung der nicht erm��igt besteuerten Leistungen. 
Hat der Hotelgast aber au�er dem Fr�hst�ck keine wei-
tere Zusatzleistung in Anspruch genommen, wird der 
Sammelposten im Regelfall zu einer h�heren Umsatz-
steuer f�hren, falls der regul�re Preis f�r das Fr�hst�ck 
unter 20 % des Gesamtpreises liegt.

Bei Kleinbetragsrechnungen bis zu 150 € gen�gt es, 
den Bruttobetrag sowie die Umsatzsteuer von 19 %, die 
aus einem Anteil von 20 % des Bruttobetrags heraus-
zurechnen ist, und die Umsatzsteuer von 7 %, die aus 
80 % des Bruttobetrags herauszurechnen ist, auszu-
weisen. 
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Beispiel: Betr�gt der �bernachtungspreis 100 € brutto, ergibt 
sich eine Umsatzsteuer von 19 % in H�he von 3,19 € (19 % aus 
20 € = 20 % von 100 €) sowie eine Umsatzsteuer von 7 % in 
H�he von 5,23 € (7 % aus 80 € = 80 % von 100 €). Der Hotelier 
kann daher seine Rechnung wie folgt ausstellen: 

�bernachtung inkl. Business-Package: 100 €, 
hierin enthaltene Umsatzsteuer von 19 % = 3,19 €,
hierin enthaltene Umsatzsteuer von 7 % = 5,23 €.

II. Lohnsteuerliche Folgen
1. Steuerfreier Reisekostenersatz
Der Arbeitgeber kann seinem Arbeitnehmer die �bernach-
tungs- und Verpflegungskosten f�r eine Dienstreise steuer-
frei ersetzen; f�r die Verpflegungskosten gibt es Pauschbe-
tr�ge (z. B. 24 € bei einer Abwesenheit von �ber 24 Stun-
den). War in der Hotel�bernachtung ein Fr�hst�ck enthal-
ten, konnte der Arbeitgeber bislang die Hotelkosten (inkl. 
Fr�hst�ck) und die Verpflegungspauschale von 24 €, ge-
k�rzt um 20 % (= 4,80 €) wegen des Fr�hst�cks(= 19,80 €)
steuerfrei erstatten. 

Da nun ab 2010 die Umsatzsteuers�tze f�r das Fr�hst�ck 
und die �bernachtung nicht mehr einheitlich sind, muss an 
sich der Preis f�r das Fr�hst�ck ab 2010 gesondert in der 
Rechnung ausgewiesen werden. Liegt dieser �ber 4,80 €, 
droht eine entsprechend h�here K�rzung der Verpfle-
gungspauschale: Wird das Fr�hst�ck mit 10 € berechnet, 
d�rfte der Arbeitgeber nur 14 € (statt 24 €) als Verpfle-
gungspauschale steuerfrei erstatten. Im Ergebnis w�rde 
der Arbeitnehmer also eine geringere steuerfreie Erstattung 
erhalten als bis 2009. 

2. Vereinfachungsregelung
Der Fiskus l�sst es zu, die Fr�hst�ckskosten in den Sam-
melposten f�r nicht beg�nstigte Leistungen (z. B. „Business 
Package“ oder „Service-Pauschale“) ohne gesonderten 
Ausweis aufzunehmen. Damit muss der Arbeitgeber wei-
terhin nur 4,80 € von der Verpflegungspauschale abziehen, 
wenn er die Arbeitnehmer-Hotelkosten (inkl. Fr�hst�ck) 
erstattet. Das neue Recht stellt Arbeitnehmer also nicht 
schlechter, wenn in der Hotelrechnung ein Sammelposten 
inkl. Fr�hst�ck enthalten ist. Weist der Hotelier dagegen die 
Kosten f�r das Fr�hst�ck gesondert aus, f�hrt dies f�r den 
Arbeitnehmer nur dann zu keiner Verschlechterung, wenn 
das Fr�hst�ck maximal 4,80 € kostet. 

Tipp Ihres Steuerberaters:

Der nach Abzug von 4,80 € verbleibende Teil des Sam-
melpostens kann als „Reisenebenkosten“ steuerfrei ers-
tattet werden. Dies gilt nicht, wenn zu vermuten ist, dass 
in dem Sammelposten auch Positionen enthalten sind, 
die darin nicht enthalten sein d�rfen (z. B. Geb�hren f�r 
Privattelefonate, Bezahl-Fernsehen, Massagen).

3. Vom Arbeitgeber „veranlasstes“ 
Fr�hst�ck

In diesen F�llen bestimmt der Arbeitgeber Tag und Ort des 
Fr�hst�cks, d. h.
 entweder bucht der Arbeitgeber die �bernachtung mit 

Fr�hst�ck, eine Buchungsbest�tigung des Hotels liegt
vor, und die Hotelrechnung geht an den Arbeitgeber,

 oder der Arbeitnehmer bucht die �bernachtung mit 
Fr�hst�ck, dies ist arbeits- oder dienstrechtlich vorgese-
hen (z. B. aufgrund einer Betriebsvereinbarung, Dienst-
anweisung oder im Arbeitsvertrag), und die Buchung 
bewegt sich innerhalb der Vorgaben (wie Hotelkategorie 
und Preisliste).

Es kommt dann nicht darauf an, ob und ggf. mit wel-
chem Wert das Fr�hst�ck gesondert in der Hotelrech-
nung ausgewiesen wird oder ob es in einem Sammel-
posten enthalten ist. Denn hier wird das Fr�hst�ck nur 
mit einem Wert von 1,57 € (statt 4,80 €) bewertet.

Rechtsstand: 11. 6. 2010

Alle Informationen und Angaben in diesem Mandanten-Merkblatt 
haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie erfolgen 
jedoch ohne Gew�hr. Diese Information kann eine individuelle 
Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.


